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Beitragsordnung Förderverein  F lutissima Bardow ick (FFB ),  
Stand März 2010 
 
1. Mitgliedsbeitrag FFB 

Der Mitgliedsbeitrag im Förderverein beträgt jährlich mindestens 24,- €. Höhere freiwillige 
Mitgliedsbeiträge sind gestattet. Der Mitgliedsbeitrag wird zu Beginn des Jahres fällig und per Lastschrift 
erhoben. 

2. Spartenbeiträge Böhmflöten-Orchester, Blasorchester und Bläserklasse 
Für den Flutissima-Unterricht wird ein Spartenbeitrag (unabhängig von der Mitgliedschaft im FFB) 
erhoben: 11,- €/Monat für das erste Kind, 10,-€/Monat für das zweite/dritte Kind einer Familie. Das vierte 
Kind ist von dem Beitrag befreit. Mitglieder im Förderverein zahlen für das erste Kind den ermäßigten 
Beitrag von 10,-€/Monat. Der Unterricht findet in Gruppen oder als Orchesterunterricht statt. Der Beitrag 
wird monatlich zum 01. fällig und per Lastschrift erhoben. Die Beiträge verstehen sich als 
Spartenbeiträge zusätzlich zum gültigen Beitrag im Hauptverein TSV Bardowick e.V. . 

3. Spartenbeitrag Orchester als Gastspieler ohne Unterricht bei Flutissima 
Für Gastspieler, die bei Flutissima im Blasorchester oder im Böhmflöten-Orchester mitspielen, an 
gemeinsamen Proben und Aktionen teilnehmen, wird ein Orchesterbeitrag von 11,-€/Monat (bei TSV-
Mitgliedschaft 6,-€/Monat) erhoben. Mitglieder im Förderverein zahlen den ermäßigten Beitrag von 10,-
€/Monat (bei TSV-Mitgliedschaft 5,-€/Monat). Der Beitrag wird monatlich zum 01. fällig und per 
Lastschrift erhoben. Die Beiträge verstehen sich als Spartenbeiträge zusätzlich zum gültigen Beitrag im 
Hauptverein TSV Bardowick e.V. . 

4. Anfängerausbildung 

4.1. Kursgebühr: Blockflöten-Unterricht in Gruppen (mind. 6 Teilnehmer) 1. und 2. Jahr 
Der Blockflötenunterricht im ersten Jahr wird für Kinder ab 6 Jahren angeboten. Die Gebühr beträgt 
16,-€/Monat (ermäßigt 15,-€ bei Mitgliedschaft im TSV Bardowick oder Flutissima Förderverein). 
Der Kurs läuft 10 Monate und orientiert sich am Schuljahr. Der Beitrag wird monatlich zum 01. fällig 
und per Lastschrift erhoben. Für Fortgeschrittene Blockflöten bieten wir ein zweites Jahr 
Blockflöte an. Eine Mitgliedschaft im TSV Bardowick ist nicht erforderlich, der Blockflötenunterricht 
ist ein reines Kursangebot. Die Blockflöte und Unterrichtsmaterial sind selbst anzuschaffen.  

4.2. Spartenbeitrag Ausbildung mit Piccolino oder Saxonett 
Nach der Grundausbildung mit der Blockflöte bieten wir für Kinder ab der zweiten Klasse die 
Ausbildung mit Piccolino oder Saxonett an. Diese Ausbildung bereitet die MusikerInnen optimal auf 
den Umstieg auf ein großes Blasinstrument vor und ist bis zum Ende der 3. oder 4. Klasse 
vorgesehen. Die Gebühr beträgt 11,-€/Monat (ermäßigt 10,-€ bei Mitgliedschaft im TSV Bardowick) 
von September bis Juni. Die Beiträge verstehen sich als Spartenbeiträge zusätzlich zum gültigen 
Beitrag im Hauptverein TSV Bardowick e.V. . 

5. Flutissima Leihinstrumente 

5.1. Flutissima Piccolino oder Saxonett 
Der Förderverein Flutissima stellt den Anfängern bei Flutissima bis zum Unterricht mit einem 
Blasorchesterinstrument auf Wunsch ein Leihinstrument (Piccolino oder Saxonett) zur Verfügung. 
Die Leihgebühr hierfür beträgt 5,-€/Monat. Diese wird mit Beginn der Leihstellung fällig und wird 
monatlich mit dem Beitrag für den Unterricht (siehe 3.2) per Lastschrift erhoben (auch im Juli, 
August). Die Leihinstrumente werden vor Übergabe an die MusikerInnen überprüft und sind in 
ordentlichem Zustand wieder zurück zu geben. Sollte das Instrument verloren gehen oder 
beschädigt werden, ist der Kaufpreis (ca.80,-€) zu erstatten bzw. die Reparatur zu zahlen.  

5.2. Flutissima-Blasorchester-Instrumente 
Der Förderverein Flutissima stellt den Mitgliedern des Blasorchesters Flutissima auf Wunsch ein 
Leihinstrument. Die Anzahl der Leihinstrumente ist begrenzt. Die Leihgebühr beträgt 10,-€/Monat. 
Nach 1 Jahr soll ein eigenes Instrument angeschafft werden. Die Leihgebühr wird mit Beginn der 
Leihstellung fällig und wird monatlich mit dem Beitrag für den Unterricht (siehe 2.) per Lastschrift 
erhoben. Die Leihinstrumente werden vor Übergabe an den Musiker überprüft und sind in 
ordentlichem Zustand wieder zurück zu geben. Alle Instrumente haben eine archivierte 
Inventarnummer. Über eine evtl. längere Leihzeit des Instruments kann im Einzelfall entschieden 
werden. Sollte das Instrument verloren gehen oder beschädigt werden, ist der Kaufpreis 
(Wiederbeschaffungswert) zu erstatten bzw. die Reparatur zu zahlen. 

6. Leihsache Orchester-Tuch 
Jedem Orchestermitglied wird ein Tuch, den Herren/Jungs eine Krawatte leihweise bei Eintritt zur 
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Verfügung gestellt. Geht das zur Verfügung gestellte Tuch verloren oder wird beschädigt, sind 5,- € zu 
erstatten; geht die Krawatte verloren oder wird beschädigt sind 15,-€ zu erstatten. 

7. Laufzeiten Kurse  
Für die Anfängerausbildung: Blockflöte, Piccolino, Saxonett beträgt die Laufzeit der Kurse generell 1 
Jahr; ebenso für die Ausbildung Bläserklasse. Die Pic/Sax-Ausbildung und die Bläserklassenausbildung 
verlängert sich nach dem 1. Jahr automatisch, wenn keine Kündigung vorliegt.  
 
Beim Übergang aus der Blockflötengruppe zum neuen Instrument (Piccolino oder Saxonett) und beim 
Übergang von PicSax in die Bläserklasse ist eine Neuanmeldung erforderlich. Nach zwei Jahren 
Ausbildung in der Bläserklasse können die Schüler ins Flutissima-Jugendblasorchester übernommen 
werden. Die Übernahme ist fließend, wenn keine Bedenken seitens der Orchesterleitung vorliegen und 
keine Kündigung seitens des Musikers/der Musikerin vorliegen. Die Laufzeit hier ist unbegrenzt. 

8. Kündigungsfristen 
 
Förderverein:  3 Monate zum Ende des Geschäftsjahres (=Kalenderjahr) 
 
Bei den oben beschriebenen Spartenbeiträge gelten auf Grund der Orchesterstruktur und des 
Kurssystems gesonderte Kündigungsfristen: 
 Blockflöten, Piccolino, Saxonett, Bläserklasse: 3 Monate vor Kursende (Sommerferien) =  
     Laufzeitabhängig (Kursdauer 1 Jahr parallel zum Schuljahr) 
 Böhmorchester und Blasorchester: 3 Monate 
 
Die Kündigungsfristen des TSV Bardowick sind gesondert geregelt. 

 
Flutissima Kleiderordnung 
 

Selbst anzuschaffen sind für das Böhmorchester:  

Schwarze Hose oder schwarzer Rock 

Weiße Bluse/Hemd 

Schwarze Schuhe 

Schwarz-weißes Flutissima-T-Shirt (bei Flutissima erhältlich) ca.15,- € 

Schwarzer Blazer 

Selbst anzuschaffen sind für das Blasorchester:  

Schwarze Hose oder schwarzer Rock 

Schwarze Schuhe 

Schwarz-weißes Flutissima-T-Shirt (bei Flutissima erhältlich) ca.15,- € 

Schwarzer Blazer 

Selbst anzuschaffen sind für Anfänger Piccolino/Saxonett/Blockflöte/Bläserklasse:  

Schwarze Hose oder schwarzer Rock 

Schwarze Schuhe 

Schwarz-weißes Flutissima-T-Shirt (bei Flutissima erhältlich) ca.15,- € 

 

Gestellt werden bei beiden Orchestern 

       Orchester-Tuch 

       (Anfänger benötigen noch kein Tuch) 


